
 

 

Informationsblatt für Besucher in unserer Einrichtung Haus Togohof! 

Zum Schutz Ihrer Angehörigen, unserer Bewohner und Mitarbeiter bitten wir Sie herzlich, 

Folgendes zu beachten: 

Unter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen und Bedingungen (Infektionsschutz) können 

Besuche zurzeit nur auf dem Außengelände des Hauses zugelassen werden, um Ihren 

Angehörigen unseren Bewohnern persönliche Kontakte zu ermöglichen. 

Vereinbaren Sie bitte im Vorfeld telefonisch einen Besuchstermin. Sind Sie auf eine 

Begleitperson angewiesen, ist dies bei der Anmeldung anzugeben. 

Terminwünsche werden von den Mitarbeitern der Wohnbereiche entgegengenommen. 

Der Besuchszeitraum ist auf maximal eine halbe Stunde (Mo – So, 10:00 -16:00 Uhr) pro Besuch 

beschränkt. Zu Zeiten der Mahlzeiten erfolgt keine Terminvergabe. 

Besuche von Bewohnerinnen und Bewohnern werden auf eine Person begrenzt. 

Sie werden durch das Einrichtungspersonal zu der zur Verfügung stehenden Räumlichkeit – 

Wintergarten WB I hin und zurückbegleitet. Ein Mitarbeiter hält sich während der Zeit diskret im 

Raum auf. 

Achtung: wenn Sie oder Ihre Begleitperson an einer akuten Atemwegs- oder Fiebererkrankung 

sowie sonstigen Infektionen leiten, können die Besuche auch nicht auf dem Außengelände 

stattfinden. 

Bei Ankunft auf dem Außengelände der Einrichtung werden Sie in die aktuell geltenden Hygiene- 

und Verhaltensmaßnahmen durch unser Einrichtungspersonal eingewiesen, die während des 

Besuches einzuhalten sind. 

Wir benötigen u.a. Angaben zur besuchten Person: Datum, Uhrzeit, und Dauer des Besuches - 

Name, Vorname, Telefonnr. Anschrift. Zudem bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift, dass die 

Angaben zu Ihrem Gesundheitszustand korrekt sind und dass Sie die Hygiene- und 

Verhaltensmaßnahmen während des Aufenthaltes einhalten. 

Wichtig: Bitte tragen Sie während Ihres gesamten Aufenthaltes in der Einrichtung einen Mund-

Nasen-Bedeckung. Diesen bringen Sie bitte persönlich mit. 

Auch unsere Bewohner (wo möglich und zumutbar) werden dazu angehalten während der 

Besuchszeit eine Mund-Nasen- Bedeckung zu tragen. 

Die erforderlichen Abstände von 2 Metern müssen eingehalten werden. 

Bei Bewohnern, die den Besuchsraum aus gesundheitlichen Gründen nicht aufsuchen können, 

bemühen wir uns um eine individuelle Sonderregelung. 

Zur Info: Bitte halten Sie sich an die Vorgaben des Einrichtungspersonals, sonst wird der Besuch 

seitens der Einrichtung abgebrochen! 

Haben Sie noch Fragen? Bitte wenden Sie sich im Vorfeld an die Einrichtungsleitung. 

Tel: 040/ 71 09 06 – 0 

Edith Schnoor - Einrichtungsleiterin 


